
 

    Landratsamt Forchheim
     - Untere Jagdbehörde -

            Merkblatt für die Ausstellung eines Jagdscheines

1. Erstmalige Ausstellung eines Jagdscheines

Bearbeitungszeit:

ca. 2-3 Tage, da vor Ersterteilung eine Zuverlässigkeitsüberprüfung durchgeführt werden muss!

Vorzulegende Unterlagen:

Prüfungszeugnis im Original-
Personalausweis-
1 aktuelles Passbild-
Bestätigung über das Bestehen einer den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden-
Jagdhaftpflichtversicherung für den beantragten Zeitraum (z.B. 01.04.2012 – 31.03.2015)

Der Antragsteller muss persönlich erscheinen!

2. Verlängerung eines Jagdscheines

Wird bei Vorlage aller erforderlichen Unterlagen sofort ausgestellt!

Vorzulegende Unterlagen:

Jagdschein-
Bestätigung über das Bestehen einer den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden-
Jagdhaftpflichtversicherung für den beantragten Zeitraum (z.B. 01.04.2012 – 31.03.2015)-
1 aktuelles Passbild, falls im Jagdschein kein Platz für eine weitere Verlängerung ist-

3. Erstmalige Verlängerung eines Jagdscheines durch das
Landratsamt Forchheim (bei Zuzug)

Bearbeitungszeit:

ca. 1 Woche, da vor erstmaliger Verlängerung durch das Landratsamt Forchheim eine
Zuverlässigkeitsüberprüfung durchgeführt werden, sowie die Jagdakte angefordert werden muss!

Vorzulegende Unterlagen:

Jagdschein-
Bestätigung über das Bestehen einer den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden-
Jagdhaftpflichtversicherung für den beantragten Zeitraum (z.B. 01.04.2012 – 31.03.2015)-
1 aktuelles Passbild, falls im Jagdschein kein Platz für eine weitere Verlängerung ist-

Gebühren: Tagesjagdschein  15,00 €;   Jugendjagdschein  37,50 €; 
Einjahresjagdschein  60,00 €;   Dreijahresjagdschein  150,00 €

Ansprechpartner: Silvia Häfner, Tel. 09191/86 – 3001
Vertretung: Sandra Grau, Tel. 09191/86 - 3109


